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Betriebsrentenanpassung
bei einer ,,Rentnergesellschaft"

Im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung hat der Arbeit-
geber die Pflicht, die Anpassung der laufenden Rentenleis-
tungen alle drei Jahre zu prüfen und nach billigem Ermessen
hierüber zu entscheiden (§ 16 Abs. 1 BetrAVG). Dabei ist u.a.
die wirtschaftliche Lage des Versorgungsschuldners zu berück-
sichtigen.

,,Wird der Versorgungsschuldner durch Veräußerung seines
operativen Geschäfts auf einen Eiwerber im Wege des Betriebs-
übergangs zu einer Rentnergesellschaft, ist es dieser auch dann
nicht nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) verwehrt, sich auf eine
für eine Betriebsrentenanpassung nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 Be-
trAVG nicht ausreichende wirtschaftliche Lage zu berufen, wenn
die Rentnergesellschaft nicht so ausgestattet ist, dass sie nicht nur
die laufenden Betriebsrenten zahlen kann, sondern auch zu den

gesetzlich vorgesehenen Anpassungen in der Lage ist."

,,Die unzureichende Ausstattung der Rentnergesellschaft führt
in einem solchen Fall nicht zu Schadensersatzansprüchen der
Betriebsrentner."

r Allgemeines l

Mindestlohn

Verordnung zu Dokumentationspflichten

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat zum Min-

destlohn eine ab 2015 in Kraft getretene ,,Mindestlohndoku-
mentationspflichten-Verordnung" erlassen. Es bleibt zu hoffen,
dass noch weitere Erleichterungen beschlossen werden, die
den bürokratischen Aufwand verringern.

In bestimmten Branchen (vgl. 11/2014) sind nach dem Min-
destlohngesetz für jeden Beschäftigten Beginn, Ende und
Dauer der tatsächlichen täglichen Arbeitszeit zu dokumen-
tieren.

Diese Aufzeichnungspflichten entfallen für Arbeitnehmer bzw.
Arbeitnehmerinnen, deren verstetigtes regelmäßiges Monats-
entgelt brutto 2.958 € überschreitet.

Verstetigter Monatslohn
Monatslohn auf der Basis einer vorgegebenen Stundenzahl unabhängig von der An-
zahl der }aösächlich geleisteten Arbeitsstunden bei g!eichzeitiger Verrechnung von
Plus- oder Minusstunden aul einem Arbeitszei!konto.

Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung vom 18. 12.2014
- MiLoDokV (BAnz. AT 29. 12.2014 V 1)

Anderes gilt nach bisheriger Rechtsprechung für die Ausstat-
tung einer Rentnergesellschaff, auf die nach den Vorgaben des
Umwandlungsgesetzes durch Ausgliederung Versorgungs-
verbindlichkeiten übertragen worden sind. Die unterschiedli-
che Beurteilung ist It. Gericht darin begründet, dass in diesem
Fall ein Wechsel in der Person des Versorgungsschuldners ein-
tritt, der im jetzt entschiedenen Fall einer ,,abgeleiteten Rent-
nergesellschaft" nicht gegeben ist.

BAG-Urteil vom 17.6.2014 - 3 AZR 298/13 (BB 2015 S. 190)

Anschaffungskosten von Blockheizkraftwerken
Sofort abzugsfähige Werbungskosten/Betriebsausgaben ?

Zunehmend werden auch bei vermieteten Objekten Block-
heizkraftwerke (BHKI/V) eingesetzt. Ein BHKW dient der gleich-
zeitigen Erzeugung von Strom und Wärme in einem Gebäude
(sog. Kraft-Wärme-Koppelung). Dabei wird der selbst erzeugte
Strom i.d.R. insoweit in das öffentliche Netz eingespeist, als er
nicht in dem Gebäude verbraucht wird. Die Hersteilung und der
Verkauf des Stroms sind grundsätzlich als gewerbliche Tätig-
keit zu beurteilen.

Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld
weiterhin verlängert

Im Dezember 2012 war die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld
von vorher 6 Monaten auf 12 Monate verlängert worden. Diese
verlängerte Bezugsdauer gilt auch im Jahr 2015.

Mit dieser Maßnahme sollen Entlassungen auf Grund von län-
geren Arbeitsausfällen vermieden werden.

Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bezugsdau-
er für das Kurzarbeitergeld vom 13. 11.2014 (BGBI 2014 / S. 1749)

In einem Streitfall ging es um die Frage, in welcher Form die
Anschaffungskosten steuerlich geltend gemacht werden kön-
nen, die ein Finanzgericht wie folgt entschieden hat:

,,Wird die verbrauchte Heizungsanlage eines Mietobjekts durch
ein BHKW ersetzt, können dessen Anschaffungskosten als so-
fort abzugsfähige Erhaltungsaufwendungen und nicht nur im
Wege der AfA geltend gemacht werden."

In der Begründung hat das Gericht ausgeführt, dass die
Klärung der Frage der Zuordnung der Energielieferung zu der
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zzgl. restliche Beitragsschuld Februar 2015
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einen oder anderen Einkunftsart (Einkünfte aus Vermietung bei
Stromlieferung an Mieter, gewerbliche Einkünfte bei Lieferung
an Energieversorger) offen bleiben könne.

Die durch das BHKW verursachten Kosten seien (mit derselben
steuerlichen Auswirkung) entweder als Werbungskosten bei
den Einkünften aus Vermietung oder als Betriebsausgabe
bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb zu berücksichtigen,
wenn das BHKW als Ersatz für eine schon vorhandene Hei-

zungsanlage (Renovierungsfall) eingebaut wurde.

FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 23.9.2014 - 3 K 2163/12

Revision eingelegt; Az. BFH: /X R 36/14 ( EFG 2015 S. 19)

Gegen die Entscheidung wurde Revision zugelassen, da die
Frage der betriebsbezogenen oder unternehmerbezogenen Be-
trachtung bislang höchstrichterlich nicht entschieden ist.

Das Finanzgericht legt die Vorschrift betriebsbezogen aus und
!eil? damiü die derzeitige VerWalfüngsauffassung (BMF-Schreiben
vom 24.02.2009 - Tz 10 - BStBl 2009 TeilI S. 440).

FG Münster, Urteil vom 24. 10.2014 - 4 K 4048112 E
Revision eingelegt - Az. BFH: X R 62/14 (DStZ 2014 S. 866)

Übertragung eines GmbH-Anteils
unter dem Vorbehalt des Nießbrauchs

,,Zahlungen für die Ablösung eines (Vorbehalts-) Nießbrauchs
an einer Beteiligung i.s. VOn § 17 EStG stellen im Rahmen der
Ermittlung der Einkünffe nach § 17 EStG nachträgliche An-
schaffungskosten auf die Beteiligung dar.

Eine unentgeltliche Übertragung nach § 17 Abs. 2 Satz 5 EStG
liegt auch bei der Übertragung eines Anteils an einer Kapital-
gesellschaft unter Vorbehaltsnießbrauch vor."

Im Streitfall (vereinfachte Darstellung) hatte der Vater u.a. Anteile
an einer Kapitalgesellschaft unter dem Vorbehalt des lebens-
länglichen Nießbrauchs auf seinen Sohn übertragen.

Später wurden diese Anteile an einen Dritten veräußert. Anläss-
lich dieser Veräußerung verzichtete der Vater auf seinen
Niel3brauch; als Gegenleistung musste der Sohn einen Betrag
in Höhe des kapitalisierten Werts des Nießbrauchs an den Valer
entrichten (Ablösezahlung).

Diese Ablösezahlung behandelte das Gericht als nachträg-
liche Anschaffungskosten auf die GmbH-Anteile und addierte
sie zu den historischen Anschaffungskosten des Vaters, die
dem Sohn als unentgeltlichem Rechtsnachfolger zuzurechnen
sind.

Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben
(Sachentnahmen) für das Jahr 2015

Die Finanzverwaltung hat die (gegenüber 2014 erhöhten)
Pauschbeträge für Sachentnahmen in bestimmten Branchen für
das Jahr 2015 veröffentlicht. Danach gelten folgende Werte:

Das Finanzamt wollte die historischen Anschaffungskosten
des Vaters wegen des vorbehaltenen Niel3brauchs nur in
dem Verhältnis anerkennen, in dem der Verkehrswert des
Anteils im Zeitpunkt der Ablösezahlung die Ablösezahlung
übersteigt.

Anmerkung :
Nicht Gegenstand des Verfahrens war die einkommensteuerliche
Behandlung der Ablösezahlung beim Vater. Das Gericht ließ offen,
ob diese gegebenenfalls als Entschädigung nach § 24 EStG der
Besteuerung zu unterwerfen sei.
BFH-Urteil vom 18. 11.2014 - /X R 49/13 (DStR 2015 S. 27)

Anmerkungen zur Tabelle:
1 . Die Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben werden auf der Grundlage der

vom Statistischen Bundesarm ermit!elten Aufwendungen privater Haushalte für
Nahrungsmitkel und Getränke festgesetzt.

2. Sie beruhen auf Erfahrungsweden und bieten dem Steuerpflichtigen die Mög-
lichkeit, die Warenenföahmen monatlich pauschal zu verbuchen. Sie entbinden
ihn damit von der Aufzeichnung einer Vielzahl von Einzelenönahmen.

3. Diese Regelung dient der Vereinfachung und läss} keine Zu- und Abschläge zur
Anpassung an die individuellen Verhältnisse (z.B. individuelle persönliche Ess-
oder Trinkgewohnheiten, Krankheit oder urlaub) zu.

4. Der jeweilige Pauschbetrag stellt einen Jahreswert für eirie Person dar. Für Kin-
der bis zum vollendeten 2. Lebensjahr entfällt der Ansatz eines Pauschbetrages.
Bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ist die HäHte des jeweiligen Wertes anzusetzen.
Tabakwaren sind in den Pauschbe!rägen nich! emhalten. Soweit diese entnom-
men vterden, sind die Pauschbeträge emsprechend zu erhöhen (Schätzung).

5. Die pauschalen Werle berücksichtigen im jeweiligen Gevverbezwek1 das allgemein
übliche Warensortiment.

6. Bei gemischten Betrieben (Fleischerei/Metzgerei oder Bäckerei mit Lebensmitkel-
angebo! oder Gaststfüten) ist nur der jeweils höhere Pauschbetrag der entspre-
chenden Gewerbeklasse anzusetzen.

BMF- Schreiben vom 12. 12.2014 - IVA 4 - S 1547/13/10001-02)

(BStBl 2014 Teil / S. 1575)
Neuregelung

Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb Ab 1.1-.2015 gilt auf Grund einer gesetzlichen Neuregelung für
gemäß § 35 EStG P%IJ l- l -?%l l -J d 111 Qu I %-) I IJ I IIJ ü II 11-t Hs..is. 141 n-i iyi i r «s-yi 5Hyrwt -H - - -

die Lieferung von vorstehenden Gegenständen die Umkehr der
D!e Begrenzung der Sfeuerermäßfgung fÜr gewer51fc?e E'n- Steuerschuldnerschaft nur noch, wenn die Summe der für sie in
kÜnffe auf die ?a?SäChliCh Zu zahlende Gewerbesteuer (fi 35 Rechnung zu stellenden Entgelfö im Rahmen eines wirtschaftli-
AbS. 1 SatZ 5 ES?G) iS! bei Be?e!ligungen an mehreren Mitun- chen Vorgangs mindestens 5.000 € (ohne Berücksichtigung
ternehmerschaften für jede Beteiligung getrennt zu ermitteln. nachträglrcher Entgeltminderungen) beträgt.
DieBeteiligtenstreitenüberdieFrage,obdievorstehendeBe- Art.11desGesetzeszurAnpassungderAOandenZollkodexderUnion
grenzungderSteuerermäßigungfürjedeBeteiligunggetrennt undZurÄnderungWeitererSteuerliCherVOrSChriffen-ZOl]KOdeXAnpG
oder aber zusammengefasst zu ermitteln ist. (BGBI 2014 / S. 2429)
HeyausOebey: Verla(1 lür Wir}schaffs- und Sieuersachvers}ändige GmbH Sfüt(gar}, Kirchheimer 8ir. 67, 70619 S}uffgar}, Telejon 107 I I ) 2 26 87 03. Telekex 107 I I ) 2 26 29 55

von Angehörigen der wktschafisprt?jenden und steuerbera}enden Elexle
uföeberrechtlich gesch(?tzt Nachdruck auch auszugsweise verboteii: - Intum vorbehalien:

1l Umsatzsteuer

l pistiingsempfänger als Steuerschuldner
Verlängerung der Übergangsregelung und Neuregelung

Übergangsregelung

Die Übergangsregelung für die Steuerschuldnerschaff des Leis-
tungsempfängers (vgl. 11/2014) wurde für Lieferungen von
Edelmetallen, unedlen Metallen, Selen und Cermets bis 30. Juni
2015 (bisher bis 31 .12.2014) nochmals verlängert.

BMF-Schreiben vom 5. 72.2014 (BStBl Teil / S. 1618)

Gewerbezweig

Jahreswed für eine Person

ohne Umsatzsteuer

5Steuersatz llISteuersatz M
'

Bäckerei

Fleischerei/Metzgerei

Gaststätten aller Ait

a) mit Abgabe von kalten Speisen
b) mit Abgabe von kalten und

warmen Speisen

Getränkeeinzelhandel

Cafe und Konditorei

Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren,
und Eier (Einzelhandel)

Nahrungs- und Genussmittel
(Einzelhandel)

Obst, Gemüse, Südfrüchte und
Kartoffeln (Einzelhandel)
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1.313

295
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831

978
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